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§ 1 
 

Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereines 
 

1. Der Verein führt den Namen „Kleingärtnerverein Eckenheim e.V.“  
 

2. Er hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. 
 

3. Im Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main ist er unter der Nummer       VR 4590 eingetragen. 
 

4. Er besitzt die kleingärtnerische und steuerliche Gemeinnützigkeit. 
 

5. Er ist Mitglied des Stadtgruppe Frankfurt am Main der Kleingärtner und im Landesverband Hessen der Kleingärtner 
e.V.. 

 
6. Die Anschrift des Vereins ist die Anschrift des jeweiligen Vorsitzenden.  

 
7. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
8. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. 

 
§ 2 

 
Stellung des Vereines 

 
 

1. Der Verein ist der Zusammenschluss von Mitgliedern, die einen Kleingarten in einer Kleingartenanlage bewirtschaf-
ten. 

 
2. Er ist parteipolitisch sowie konfessionell neutral und wird nach demokratischen Grundsätzen geleitet.  

 
3. Er unterwirft sich der regelmäßigen Prüfung der Geschäftsführung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.  

§ 3 
 

Zweck des Vereines 

1. Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne des Bundeskleingartengesetzes. Er ist auf sozialer Grundlage 
tätig. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  Seine Mittel werden 
ausschließlich und zeitnah für die satzungsgemäßen kleingärtnerischen Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten 
in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Der Verein fördert: 

a) das Interesse an Kleingärten als Bestandteil des Öffentlichen Grüns, 

b) die Erziehung zur Naturverbundenheit, 

c) die Ziele des Umwelt- und Naturschutzes, 

d) die Gestaltung der Freizeit und Erholung durch kleingärtnerische Betätigung, 

e) die fachliche Beratung seiner Mitglieder, 

f) das Kleingartenwesen. 

5. Der Verein überlässt in dem ihm zur Verfügung stehenden Kleingartengelände seinen Mitgliedern aufgrund von Un-
terpachtverträgen Einzelgärten zur kleingärtnerischen Nutzung (Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den 
Eigenbedarf) entsprechend den Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes und dieser Satzung. 

 

§ 4 

Aufgaben des Vereines 

Die Aufgaben des Vereins umfassen: 

1. Vertretung der Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit, den Behörden und zuständigen Körper-
schaften, 

2. Betreuung und Unterstützung der Mitglieder in fachlicher und organisatorischer Hinsicht, 

3. Beschaffung und Verwaltung öffentlicher und privater Mittel, 

4. Fachberatung seiner Mitglieder,  
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5. die Erhaltung seiner bestehenden Gartenanlage (n) und bei Bedarf Errichtung weiterer Gartenanlagen, 

6. das Anbieten von Kollektivversicherungen,  

7. Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen und kommunalen  Vorgaben bei der Bebauung und der kleingärtneri-
schen Nutzung. 

8. Der Verein öffnet seine Gartenanlage/n für die Öffentlichkeit während der üblichen Öffnungszeit. 
 

§ 5 
 

Mitglied 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die die Zwecke des Vereins anerkennt und fördert. 
 
2. Der Antrag zur Aufnahme muss schriftlich erfolgen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Seine Ent-

scheidung ist endgültig und bedarf keiner Begründung. Satzung und Beschlüsse des Vereins (in der jeweils gülti-
gen Fassung) werden für das neue Mitglied mit der Aufnahme verbindlich. 

 
3. Der Verein hat aktive, fördernde (passive) und Ehrenmitglieder. 

 
a. Aktive Mitglieder sind Personen, die aufgrund eines mit dem Verein abgeschlossenen Pacht-

vertrages einen Kleingarten selbst bewirtschaften. 
 
b. Fördernde (passive) Mitglieder sind Personen, die ohne einen Kleingarten in der Vereinsanla-

ge zu bewirtschaften, die Zwecke des Vereins unterstützen. Bewerber für einen Kleingarten 
gelten bis zum Abschluss eines Pachtvertrages als fördernde Mitglieder. 

 
4. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererbbar.  

 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung oder Tod. 
 
2. Die Kündigung durch das Mitglied ist nur zum Ende des Geschäftsjahres zulässig und muss schriftlich spätestens 

zwei Monate vor dessen Ende erfolgen.   
 
3. Der Verein kann die Mitgliedschaft zum Ende des Geschäftsjahres mit einer Frist von  zwei Monaten kündigen, 

wenn  
 

a. das Pachtverhältnis durch fristgerechte Kündigung seitens des Vereins § 9 Absatz 1 Nummer 1  
     BKleingG zum 30.11. des laufenden Jahres beendet wurde, nämlich weil das Mitglied 

 
aa. ungeachtet einer schriftlichen Abmahnung des Vereinsvorstandes eine     
     nicht kleingärtnerische Nutzung fortgesetzt hat, 
 
bb. die Laube zum dauernden Wohnen benutzt hat, 
 
cc. das Grundstück unbefugt einem Dritten überlassen hat, 
 
dd. erhebliche Bewirtschaftungsmängel nicht innerhalb einer   angemessenen Frist abgestellt hat, 
 
ee. geldliche oder sonstige Gemeinschaftsleistungen für die Kleingartenanlage verweigert hat, 
 
ff.  ohne amtliche Genehmigung/Genehmigung des Vorstands eine Gartenlaube errichtet,  sie  
     vergrößert oder ein Bauwerk errichtet hat, das gemäß Bebauungsplan des Magistrates der 

Stadt/ des Gemeindevorstandes der Gemeinde in der jeweils gültigen Fassung nicht errichtet 
werden darf oder gegen bestehende andere Bauvorschriften verstoßen hat, 

 
gg. Tierhaltung im Kleingarten betrieben hat, 
 
hh. der Verpflichtung einer gesetzlich notwendigen Schädlingsbekämpfung nicht oder nicht recht  
      zeitig nachgekommen ist, 
 

 b. das Mitglied gegen die Vereinssatzung und gegen die Vereinsordnungen verstoßen hat. 
 

4. Die Streichung von der Mitgliederliste erfolgt, wenn ein förderndes Mitglied trotz einmaliger Mahnung länger als 
zwei Monate mit der Beitragszahlung in Verzug ist. 

 
5. Die Kündigung durch den Verein wird durch den Vorstand ausgesprochen und erfolgt schriftlich und nachweisbar 

an die letzte dem Verein bekannte Anschrift. Das Mitglied kann innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Kündi-
gungsschreibens Widerspruch mit Begründung einlegen. Über den Widerspruch entscheidet der Gesamtvorstand. 

 
6. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeglicher Anspruch auf die Leistungen des Vereins und die Nutzung aller 

Einrichtungen des Vereins. Die Mitgliedschaft im Verein ist die Geschäftsgrundlage für das Zustandekommen des 
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Pachtvertrages. Im Falle der Kündigung der Mitgliedschaft durch das Mitglied erfolgt eine gleichzeitige Kündigung 
des Pachtverhältnisses durch den Verein. Mitgliedschaft und Pachtverhältnis enden somit zum gleichen Zeitpunkt  

     
 

7. Der Verein kann die Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
 

a. das Mitglied insbesondere den Frieden in der Kleingärtnergemeinschaft so nachhaltig 
gestört hat, dass dem Verpächter die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zu-
gemutet werden kann, 

 
b. das Mitglied sich innerhalb oder außerhalb der Gartenanlagen vereinsschädigend ver-

hält oder sich Verfehlungen zuschulden kommen lässt, die eine weitere Mitgliedschaft 
im Verein unzumutbar erscheinen lassen, 

 
c. das Mitglied den Beitrag und festgesetzte Nebenleistungen drei Monate nach Fälligkeit 

trotz Mahnung mit Fristsetzung noch nicht gezahlt hat. 
 
 
8. das Pachtverhältnis durch fristlose Kündigung seitens des Vereins gemäß § 8 Nummer 2 BKleingG  beendet wur-

de, nämlich der Pächter oder von ihm auf dem Kleingartengrundstück geduldete Personen so schwerwiegende 
Pflichtverletzungen begangen haben. 

 
§ 7 Gartenübernahme und Pachtverhältnis 

 
1. Frei werdende Kleingärten werden in der Reihenfolge der vom Vorstand geführten Bewerberliste angeboten. 
 
2. Die Übernahme eines Kleingartens setzt die Mitgliedschaft im Verein und die Anerkennung der Vereinssatzung, der 

Gartenordnung und der Vereinsordnungen in der jeweils gültigen Form voraus. 
 
3. Die Übernahme einer Kleingartenparzelle wird mit Abschluss eines Unterpachtvertrags wirksam. Über den Ab-

schluss des Unterpachtvertrags entscheidet der Vorstand. 
 

4. Der Pächter ist verpflichtet, die Bestimmungen des Pachtvertrages einzuhalten, die auf den Verpflichtungen des 
General – bzw. Hauptpächters gegenüber den Grundstückseigentümern beruhen. 

 
5. Der Pächter ist verpflichtet, den gepachteten Kleingarten entsprechend den Bestimmungen des BKleingG unter Be-

folgung der Gartenordnung, Vereinsordnungen und des Pachtvertrages zu bewirtschaften. 
 

§ 8 Beendigung des Pachtverhältnisses 
 

1. Der Pachtvertrag endet durch Kündigung oder Tod. 
 
2. Die Kündigung durch den Pächter ist nur zum 30. November eines Jahres zulässig. Die Kündigung hat schriftlich 

bis zum dritten Werktag im August erfolgen. Der  Vorstand kann in begründeten Fällen der Kündigung des Pacht-
verhältnisses zu einem anderen Termin zustimmen. 

 
 
3. Der Verein kann das Pachtverhältnis schriftlich zum 30. November eines Jahres kündigen, wenn der Pächter un-

geachtet einer schriftlichen Abmahnung des Verpächters eine nicht kleingärtnerische Nutzung fortsetzt oder andere 
Verpflichtungen, die die Nutzung des Kleingartens betreffen, nicht unerheblich verletzt, insbesondere die Laube 
zum dauernden Wohnen benutzt, das Grundstück unbefugt einem Dritten überlässt, erhebliche Bewirtschaftungs-
mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist abstellt oder geldliche oder sonstige Gemeinschaftsleistungen für 
die Kleingartenanlage verweigert. Die Kündigung hat schriftlich bis zum dritten Werktag im August erfolgen. 

 
4. Der Verein kann spätestens am dritten Werktag im Februar zum 30. November das Pachtverhältnis kündigen 

(Kündigung durch den Eigentümer), wenn die Kündigungsgründe gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2 – 6 BKleingG 
vorliegen. 

 
5. Der Verein kann das Pachtverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 

 
a) der Pächter mit der Entrichtung des Pachtzinses für mindestens ein Vierteljahr in Verzug ist und nicht in-

nerhalb von zwei Monaten nach schriftlicher Mahnung  die fällige Pachtzinsforderung erfüllt oder 
 
b) der Pächter oder von ihm auf dem Kleingartengrundstück geduldete Personen so schwerwiegende 

Pflichtverletzungen begehen, insbesondere den Frieden in der Kleingärtnergemeinschaft so nachhaltig 
stören, dass dem Verpächter die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 

 
6. Die Kündigung durch den Verein wird durch den Vorstand ausgesprochen und erfolgt schriftlich und nachweisbar 

an die letzte dem Verein bekannte Anschrift. 
 
7. Wird das Pachtverhältnis beendet, so ist vom Pachtnachfolger – sofern ein solcher vorhanden ist – eine Entschädi-

gung für die in den Pachtgarten eingebrachten Werte zu zahlen. Die Höhe der Entschädigung wird von der Wert-
ermittlungskommission des Vereins festgesetzt. Sie stellt unter Beachtung der rechtsgültigen Bebauungspläne und 
nach Maßgabe der  geltenden Wertermittlungsrichtlinie den Zeitwert fest.  
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Verantwortlich für eine sachgerechte Wertermittlung ist der Vereinsvorstand, der auch das Ergebnis der Wertermitt-
lung dem ausscheidenden und dem neuen Pächter mitteilt. Entsprechen eingebrachte Werte (Baulichkeiten, An-
pflanzungen etc.) nicht gültigen Rechtsnormen, so sind die Kosten für die jeweilige Beseitigung zu ermitteln. Sie 
sind dem ausscheidenden Pächter in Rechnung zu stellen. Bei der Wertermittlung entstehende Kosten trägt der 
abgebende Pächter. 

 
8. Im Todesfall endet das Pachtverhältnis mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Tod des Kleingärtners folgt. 

Bei Tod eines Ehegatten kann der Pachtvertrag mit dem überlebenden Ehegatten fortgesetzt werden. Der überle-
bende Ehegatte kann innerhalb eines Monats nach dem Todesfall schriftlich gegenüber dem Verein mitteilen, dass 
er den Pachtvertrag nicht fortsetzen will. 

 
§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
1. Jedes Mitglied hat das Recht 
 

- an den Versammlungen des Vereins, den Abstimmungen und den Wahlen teilzunehmen. Das Stimmrecht 
ist nicht übertragbar. 

 
- die Fachberatung und sonstige Angebote des Vereins in Anspruch zu  nehmen. 

 
2. Die Rechte (insbesondere das Stimmrecht) ruhen bei Nichtzahlung der dem Verein zustehenden geldlichen Leis-

tungen. 
 

3. Jedes Mitglied hat die Pflicht, 
 

- den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beitrag zu zahlen und sonstige festgesetzten Zahlun-
gen und Leistungen zu erbringen; der Beitrag ist eine Bringschuld, 

 
- die Bestimmungen der Satzung und der erlassenen Vereinsordnungen (z.B. Garten-, Wasser- und Strom-

ordnung) zu befolgen, 
 

- seine finanziellen Verpflichtungen nach § 9 Nr.  1 BKleingG  zu erfüllen. Bei nicht termingerechter Zahlung 
werden die Beträge angemahnt. Mahnkosten gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. 

 
4. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende zahlen keinen Vereinsbeitrag und sind von der Gemeinschaftsarbeit befreit. 
 
5. Aktive und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder sind uneingeschränkt wählbar. 

 
§ 10 Organe und Verwaltung des Vereines 

 
Die Organe des Vereines sind: 
 

1. Mitgliederversammlung 
 

2. Vorstand 
 

3. Gesamtvorstand 
 

 
§ 11 Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie soll als Jahreshauptversammlung in den ersten 

drei Monaten eines Kalenderjahres stattfinden. Die ordnungsgemäße Einladung zu einer  Jahreshauptversamm-
lung erfolgt schriftlich an alle Mitglieder durch den Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied unter Ein-
haltung einer Frist von drei Wochen. Die Einladung enthält neben Ort, Tag und Zeit insbesondere die Tagesord-
nung zur Jahreshauptversammlung. 

 
2. Die Einladungen zu den sonstigen Mitgliederversammlungen erfolgen mit  Aushängen in den Schaukästen durch 

den Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied, mindestens zwei Wochen vor dem jeweils festgesetzten 
Termin. 

 
3. Die Jahreshauptversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 
 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung. 

 
 Entgegennahme des Tätigkeitsberichts des Vorstandes, des Kassenberichtes, des    
      Berichtes der Kassenprüfer, Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes. 

 
 Entgegennahme und Genehmigung des Haushaltsvoranschlages. 
 
 Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages. 
 Entscheidung über Festsetzung und Höhe von Umlagen, Aufnahmegebühren und sonstigen Geldleistungen. 
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 Genehmigung von Einzelausgaben über 5.000 € durch den Vorstand. 
  
 Erledigung eingebrachter Anträge. 
 
 Die Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer. 
 
 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung. 
 
 Bestätigung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern. 
 
      Entscheidung über Anzahl der zu leistenden Stunden für die Gemeinschaftsarbeit sowie   
 über die Höhe des Ersatzbetrages für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit. 
 
 Genehmigung von  Vereinsordnungen (z.B. Gartenordnung, Ehrenordnung, Stromordnung u.s.w.).  

 
4. Eine Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn 25 % der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe und 

des Zwecks verlangen oder das Interesse des Vereins es erfordern. 
 
5. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein An-

trag abgelehnt. Zu einer Satzungsänderung ist eine Zweidrittel - Mehrheit erforderlich. 
 

6. Stimmberechtigt sind nur Vereinsmitglieder. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen; auf Antrag muss geheim 
abgestimmt werden. 

 
7. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Anträge, über die in der Jahres-

hauptversammlung entschieden werden soll,  müssen spätestens zum 31.12.des ablaufenden Geschäftsjahres bei 
dem Vorstand schriftlich niedergelegt werden. 
 
Aus der Versammlung können Dringlichkeitsanträge (Initiativanträge) gestellt und behandelt werden, wenn ein Drit-
tel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dem zustimmen. 

 
8. Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter oder einem damit Beauftragten ge-

leitet. 
 

9. Über die Versammlungen und die Ergebnisse der Beschlussfassungen ist ein Protokoll zu führen, das vom Ver-
sammlungsleiter und vom Protokollführer unterzeichnet wird. 

 
Abstimmungsergebnisse sind nach abgegebenen Ja – und Nein – Stimmen festzuhalten.  
 

10. Vor Begin von Wahlhandlungen ist ein Wahlleiter zu wählen. Diesem obliegt die Durchführung der Wahlen des 
Vorstands. 

 
Die Durchführung der Entlastung des Vorstands sowie die Durchführung der Nachwahl von ausgeschiedenen Vor-
standsmitgliedern, der Kassenprüfer, von Ausschussmitglieder und anderen Funktionsträgern obliegt dem Ver-
sammlungsleiter. 

 
11. Die Wahlen sind in geheimer  Abstimmung durchzuführen. Wird nur eine Person für ein Vorstandsamt vorgeschla-

gen, und ist der Vorgeschlagene zur Annahme des Amtes bereit, so kann die Wahl durch Handzeichen erfolgen. 
Auf Antrag muss geheim abgestimmt werden. Stichwahlen erfolgen stets geheim. 

 
Bei Wahlen gilt derjenige als gewählt, der die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Stimmengleich-
heit erfordert eine Stichwahl. 
 

§ 12 Vorstand 
 

1. Die Vertretung und die Geschäftsführung des Vereins obliegt dem Vorstand. Mitglieder des Vorstandes des 
Stadt- und Kreisverbandes und Landesverbandes haben Anwesenheits- und Rederecht auf den Versammlun-
gen. 

 
2. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

 
Vorsitzender   stellvertretender Vorsitzender 
Schriftführer   stellvertretender Schriftführer 
Kassierer (Rechner)  stellvertretender Kassierer (Rechner) 
Fachberater 

 
3. Der Gesamtvorstand (erweiterter Vorstand) besteht aus den Mitgliedern des Vorstandes, den Anlageobleuten 

und den Beisitzern. 
 

4. Vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertre-
tende Vorsitzende. Sie sind allein vertretungsberechtigt. 

 
5. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, das gilt auch für Berufungen. 
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6. Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig. Sie bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Notwendige Ergänzungswahlen können in jeder Mitgliederversammlung erfolgen. 
Fachberater und Wertermittler werden durch den Vorstand berufen. 

 
7. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus, er hat jedoch Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen und 

ist von der Gemeinschaftsarbeit befreit. Dem Vorstand kann eine angemessene Aufwandsentschädigung ge-
zahlt werden. Die Höhe des zu zahlenden Betrages schlägt der Vorstand vor und ist von der Mitgliederver-
sammlung zu genehmigen. 

 
8. Der Vorstand hat die satzungsgemäßen Beschlüsse auszuführen. Er ist berechtigt und verpflichtet, alle im 

Rahmen einer geordneten Vereinsverwaltung anfallenden Geschäfte wahrzunehmen. 
 

Zum Abschluss eines verpflichtenden Geschäfts von mehr als 200,00 € im Einzelfall ist die Zustimmung des 
Vorstandes, von mehr als 5.000,00 € im Einzelfall die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich. 

 
9. Ein Widerruf  der Bestellung zum Vorstandsmitglied ist nur aus wichtigem Grund und nur durch die Mitglieder-

versammlung zulässig (§27 II BGB). 
 
10. Der Vorstand tritt nach Bedarf, mindestens  einmal je Monat zusammen. Zu den Sitzungen lädt der Vorsitzen-

de oder sein Stellvertreter unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes ein. Eine Vorstandssitzung 
ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Drittel der Vorstandsmitglieder unter Angabe der zur Verhandlung 
anstehenden Themen verlangt. 

 
11. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Vorstandsbeschlüsse erfordern die Anwesenheit der Mehrheit 

der Mitglieder des Vorstands.  
 

12. Die Haftung der Vorstandsmitglieder ist beschränkt auf grobe Fahrlässigkeit und/oder Vorsatz. 
 

§ 13 Kassen- und Rechnungswesen 
 

1. Für die ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte ist der Kassierer verantwortlich. 
 
2. Anweisungen im Zahlungsverkehr kann der Kassierer nur gemeinsam mit dem  Vorsitzenden oder mit dem stellver-

tretenden Vorsitzenden vornehmen. 
 

Bei Verhinderung des Kassierers kann der Vorsitzende oder sein Stellvertreter Anweisungen im Zahlungsverkehr 
nur gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied vornehmen. 

 
3. Zur laufenden Geschäftsführung nicht benötigte Barmittel  sind verzinslich anzulegen. 
 
4. Der Kassierer führt die Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben nach den gesetzlichen Vorschriften und er-

stellt den Kassenbericht zum Ende des Geschäftsjahres mit dem Ausweis des Vereinsvermögens (Geldvermögen). 
 

5. Über das Sachvermögen ist ein Inventarverzeichnis zu führen und auf dem Laufenden zu halten. 
 
 

§ 14 Kassenprüfung 
 

1. Die Prüfung des Kassen- und Rechnungswesens des Vereins erfolgt mindestens einmal im Geschäftsjahr durch 
mindestens zwei gewählte Kassenprüfer. 
 
Über das Ergebnis der Prüfung erstatten die Kassenprüfer zunächst dem Vorstand, sodann der Mitgliederver-
sammlung Bericht. Der Bericht ist schriftlich vorzulegen. 

 
2. Die Kassenprüfer stellen in der Mitgliederversammlung einen Antrag über die Entlastung des Vorstands. 
 
3. Die Kassenprüfer werden auf die Dauer  von drei Jahren gewählt. Jedes Jahr scheidet der dienstälteste, bei glei-

chem Dienstalter der lebensälteste Kassenprüfer aus, so dass jedes Jahr die Wahl eines Kassenprüfers erfolgt. 
Eine sofortige Wiederwahl ist nicht möglich. 

 
4. Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. Bei der Wahl in ein Vorstandsamt ist eine Ersatzwahl 

durchzuführen. Ergänzungswahlen können in jeder Mitgliederversammlung erfolgen. 
 

 
§ 15 Änderung des Satzungszwecks, Auflösung des Vereins 

 
1. Die Auflösung oder Änderung der Zweckbestimmung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitglieder-

versammlung beschlossen werden, die hierzu besonders einzuberufen ist. Hierzu ist die Anwesenheit der Mehrheit 
der Mitglieder erforderlich. Ist zu der ordnungsgemäß einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung die 
Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder nicht erreicht, ist innerhalb von zwei Monaten eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist. 

 
2. Für die Auflösung oder Änderung der Zweckbestimmung ist die Zustimmung von Dreiviertel der anwesenden Mit-

glieder notwendig. 
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3. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt-

gruppe Frankfurt der Kleingärtner e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Kleingartenwesens zu verwenden hat.  

 
 

§ 16 Schlussbestimmungen 
 

1. Vorstehende Satzung bzw. die Änderung wurde in der Mitgliederversammlung vom 16.02.2008 beschlossen. Sie 
tritt mit dem Tag ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 
2. Nach ihr kann vereinsintern seit der Verabschiedung verfahren werden. 

 
3. Die bisherige Satzung sowie alle Beschlüsse, die der neuen Satzung entgegenstehen,  werden zum gleichen Zeit-

punkt unwirksam. 
 

4. Alle in dieser Satzung gebrauchten Funktionsbezeichnungen sind von Fall zu Fall in der weiblichen oder männli-
chen Form anzuwenden. 

 
 
  
              Diese Satzung wurde in der Jahreshauptversammlung des Kleingärtnervereins Eckenheim e. V. 
  am 16. Februar 2008 beschlossen und in das Vereinsregister 
  unter der Geschäftsnummer VR 4590 eingetragen. 
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Gartenordnung 

des 
Kleingärtnerverein  Eckenheim e. V. 

 
 Unsere Gärten dienen der nicht erwerbsmäßigen kleingärtnerischen Nutzung, insbesondere der Gewinnung von Gartener-
zeugnissen für den Eigenbedarf  sowie der Erholung. Bei  der  Nutzung  und Bewirtschaftung aller Kleingärten sind die Be-
lange des  Umweltschutzes, des  Naturschutzes  und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Damit  innerhalb unserer  
Anlagen die  genannten  Ziele erreicht werden, aber auch, um gut nachbarliche Beziehungen untereinander zu gewährleis-
ten, wurde diese Gartenordnung durch die Mitgliederversammlung beschlossen. Diese  Gartenordnung  ist Bestandteil der  
Satzung  und  wurde  nach  den  Richtlinien  des  Bundeskleingartengesetzes  vom 28.02.1983 und der Gartenordnung der 
Stadt Frankfurt erstellt. 
 
1. Kleingärtnerische Nutzung 
 
Kleingärten sind Bestandteil des öffentlichen Grüns. Sie sind so einzurichten, zu  pflegen  und  zu nutzen, dass die Funktion 
der Gewinnung von Gartenerzeugnissen für den Eigenbedarf und die Erholungsfunktion in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander stehen. Dabei sollen nachteilige  Auswirkungen auf die angrenzenden Gärten vermieden werden. 
Grundsätzlich zulässig sind Obst- und Gemüsekulturen, Ziergehölze, Blumenpflanzungen und Rasen. Naturgemäße An-
bauweisen sind zu fördern. Der Garten darf nicht brachliegen oder verwildern. Wege und Sitzplätze innerhalb des Kleingar-
tens sind weitestgehend in wasserdurchlässiger Bauweise zu bauen. Dem Umweltschutz  ist in besondere Weise Rechnung 
zu tragen. Mit dem Trinkwasser ist sparsam umzugehen. Niederschlagswasser ist zu Gießzwecken zu sammeln. 
 

2. Verhalten in der Kleingartenanlage 
 
Jeder Kleingärtner, seine  Angehörigen und Gäste sind verpflichtet, alles zu vermeiden, was die Ruhe, die  Ordnung oder 
den Frieden in der Anlage stört oder das Gemeinschaftsleben beeinträchtigt. 
Rasenmähen mit Motormäher und andere Lärmbelästigungen sind ab  Samstag  12 Uhr, an  Sonn und Feiertagen grund-
sätzlich verboten. Fahrradfahren in den Anlagen ist nicht erlaubt (Ausnahme Kinder bis zu 8 Jahren ). Jeder Pächter ist 
dafür verantwortlich, dass sich auch  seine  Angehörigen und Gäste an die vorstehenden Bestimmungen halten. 
 
 
 
3. Anpflanzungen  
 
Grundlage für alle Obst- und Ziergehölzanpflanzungen im Kleingarten ist das Hessische Nachbarschaftsgesetz sowie die 
einschlägigen Paragraphen des BGB. Als Grundstücke im Sinne des Nachbarschaftsrechts sind  die  einzelnen  Gartenpar-
zellen  anzusehen. 
Äste und Zweige, die schädigend oder störend  in die Nachbargärten oder Gartenwege hineinragen, sind auf Verlangen des 
Gartennachbars oder des Vereines zu beseitigen. Kranke Gehölze und kranke Bäume sind mit Wurzeln zu entfernen. Na-
delgehölze (Koniferen) jeder Art sind im Kleingarten nicht erlaubt.  
Die vorgenannten Einschränkungen gelten nicht für Gehölzpflanzungen auf Gemeinschaftsflächen, wie z. B. Vereinsplätze 
usw. Das Entfernen und Pflanzen von Bäumen ist nur nach Rücksprache mit dem  Baumwart  gestattet.  

  Für den fachgerechten Baumschnitt und dessen sachgerechte Entsorgung  ist der Pächter verantwortlich. Für sonstige 
Beratungen stehen ihnen unsere Fachwarte zur Verfügung. Beiderseits der  Wege  innerhalb der Kleingartenanlage sind 
Blumen- bzw. Rosenrabatten von mindestens 1  m Breite  anzulegen. 

 
4. Pflanzenschutz 
 
Für die Gesundheit der Pflanzen sollen die Erkenntnisse des integrierten und biologischen  Pflanzenschutzes beachtet  
werden. Hierzu  zählen  insbesondere  eine naturgemäße  Anbauweise, die Auswahl widerstandsfähiger und standortge-
rechter Pflanzen. Der Einsatz von chemischen  Pflanzenschutzmitteln  ist  auf  unumgängliche  Fälle  und  auf das unbedingt 
notwendige Maß  zu beschränken (Herbizide sind grundsätzlich verboten). Bei der  Anwendung  von  Spritzmitteln  zur Un-
gezieferbekämpfung sind die Bestimmungen des Umweltschutzes zu beachten. Hecken sind als besondere Lebensräume 
für Kleintiere aller Art, insbesondere jedoch als Nist- und Brutstätten für Vögel ausdrücklich geschützt. Ein Rückschnitt darf 
nur außerhalb der Brutzeit  nur so erfolgen, dass der Lebensraum in seiner ökologischen Funktion noch erhalten bleibt. 
 
 
5. Gemeinschaftseinrichtungen 
 
Der Verein stellt seine Einrichtungen allen Mitgliedern zur Verfügung. Sie müssen mit Sorgfalt behandelt und  gepflegt wer-
den. Unbefugte Eingriffe oder Veränderungen an diesen Einrichtungen  sind  untersagt. Zuwiderhandlungen mit Schadens-
folge gehen zu Lasten des Gartenmitgliedes, auch wenn die Schäden von seinen Angehörigen oder  Gästen  verursacht  
wurden. Für  die Benutzung des Vereinshauses wurde eine verbindliche Hausordnung erstellt. Sie ist Bestandteil der Gar-
tenordnung. Jeder  Garteninhaber hat die an  seiner  Parzelle  grenzenden  Vereinswege stets in Ordnung und frei von Un-
rat und Wildkräutern  zu  halten.  
Diese  Pflicht  endet  an  der Wegmitte, falls an beiden Seiten des Weges  Parzellen liegen. Das Parken innerhalb der 
Anlagen ist verboten ( Ausnahme Anlage II ). Dort sollen die wenigen Parkplätze nach  Möglichkeit für Gehbehinder-
te freigehalten werden.  
Das Befahren der Anlagenwege mit Kraftfahrzeugen ist grundsätzlich verboten. Die Tore sind beim Betreten und Verlassen 
der Anlagen zu schließen. Während der Sommermonate sollen die Tore am Wochenende und an den Sonn- und Feiertagen 
in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet bleiben. Die Wasseruhren werden vom Verein im Frühjahr 
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und  Herbst  ein- bzw.  ausgebaut. Für die  Instandhaltung der Wasserleitung bis zum Absperrventil in der Parzelle ist der 
Garteninhaber zuständig.  
 
 
6. Bauliche Anlagen 
 
Gemeinschaftsgebäude, Gartenlauben, Gewächshäuser, Einfriedungen der Gesamtanlage und andere  bauliche  Anlagen  

im  Sinne der Hess. Bauordnung bedürfen einer öffentlich- rechtlichen Baugenehmigung und dürfen nur nach Zustimmung 

der Fachaufsicht erstellt werden. Alle geplanten An-, Auf- oder Erweiterungsbauten müssen schriftlich beantragt (mit Zeich-

nung) werden und können erst nach Genehmigung durch den Vorstand errichtet werden. Jede widerrechtlich erstellte Ein-

richtung ist ohne Ersatzansprüche unverzüglich zu beseitigen. 

7. Gartenlauben 
 
Gartenlauben sollen möglichst in einfacher Ausführung errichtet werden, damit  auch  in Zukunft die Gärten noch von Bür-
gern mit geringem Einkommen übernommen werden  können. Sie dürfen nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein (§ 3 
BKleinG). Die Grundfläche der Gartenlaube einschließlich überdachtem Freisitz  darf  24  qm  nicht  überschreiten. Eine 
Unterkellerung  sowie Feuerstätte sind grundsätzlich nicht zulässig. Die Art der zulässigen Laubentypen, deren  äußere  
Gestaltung  und Standorte werden vom Verein im Einvernehmen mit der für die  Fachaufsicht  zuständigen  Stelle festge-
legt. Dabei sollen die Laubentypen in wesentlichen  Gestaltungsmerkmalen übereinstimmen oder ähnlich sein . 
Das Aufstellen von Trockenklosetts (Camping-Toiletten, Entsorgung s. Punkt 9) in den Gartenlauben ist gestattet, sollte aber 
nach  Möglichkeit nur in den Anlagen ohne  Gemeinschaftstoiletten errichtet werden.  
 
8. Sonstige bauliche Anlagen sowie andere  Anlagen und Einrichtungen 
       
Außer einer Gartenlaube sind alle baulichen Anlagen z. B. Schwimmbecken, Fischteiche und Mauern unzulässig, soweit 
sich aus den nachfolgenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
Bepflanzte Trockenmauern aus Naturstein zum Abstützen von abschüssigen Gelände sind zulässig. 
 
 
Zulässig sind Grillkamine bis zu einer maximalen Größe von H 1,90m x B 0,80m x T 0,60m. 
 
Zulässig ist die Anlage von Feuchtbiotopen in naturnaher Bauweise und Gestaltung (nur PVC- freie Foliendichtung, max. 
Gesamtgröße 8 qm,  größte Tiefe 80 cm). Für die Absicherung ist die Pächterin/ der Pächter verantwortlich. Sie sind ver-
pflichtet, diese mit einer Kindersicherung zu versehen. 
 
Gewächshäuser sind nur bis zu einer Größe von 6 qm zulässig. Eine Zweckentfremdung ist nicht gestattet.  
 
Nicht zulässig  sind Sichtschutzeinrichtungen an den  Einzäunungen, sofern sie nicht aus Pflanzen bestehen. 
 
Zulässig sind Frühbeete und Folientunnel, jedoch nur in einer maximalen Höhe von 50 cm.  

Der zulässige Umfang von freistehenden Rankgerüsten und nicht überdachten Pergolen wird vom Verein bestimmt. 

Wasserbehälter sind nur bis zu einer Größe von 1.000 l zulässig. 
 
Einzäunungen in der Kleingartenanlage sind nur in einheitlicher Ausführung entlang der Anlagenwege hinter der Blumen-, 
Rosen- und Staudenrabatte in einer maximalen Höhe von 80 cm zulässig (Hasendraht). Nicht zulässig sind Sichteinrichtun-
gen an zulässigen Einzäunungen, sofern sie nicht aus Pflanzen bestehen. 
 
Festeingerichtete funktechnische Einrichtungen wie z. B.: Antennen oder Parabolspiegel sind nicht zulässig. Ausgenommen 
hiervon sind die Gemeinschaftshäuser.  
 
49. Abfälle  
 
Pflanzliche Abfälle sollen grundsätzlich kompostiert werden. Nicht verrottbare Abfälle  sind  ordnungsgemäß 
zu beseitigen.  
Wer seine Abfälle auf fremden Gelände entsorgt, muss  mit einer fristlosen  Kündigung  rechnen. 
 
Für Fäkalien und Abwässer dürfen in den Gartenparzellen keine Gruben und Behälter angelegt oder aufgestellt werden. 
Zulässig ist das Aufstellen einer Biotoilette oder chemischen Trockentoilette (Campingtoilette) in der Gartenlaube. Die Ent-
sorgung der chemischen Trockentoilette darf nur in die öffentliche Kanalisation vorgenommen werden. 
 
10. Tierhaltung  
 
Zucht und Haltung von Tieren aller Art sowie das Errichten von Tierställen ist in den Gärten nicht gestattet. Hunde sind auf 
den Anlagewegen an der Leine zu führen. Innerhalb der Parzellen sind sie so zu halten, dass keine Belästigungen von ihnen 
ausgehen. 
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Das Halten von Bienenvölkern in der Kleingartenanlage ist in einem angemessenen Umfang zu lässig und bedarf eine 
schriftliche Genehmigung durch den Vorstand. Die gesetzliche Haftung des Bienenhalters bleibt unberührt. 
 
11. Fachaufsicht  
 
Die Fachaufsicht aller von der Stadt Frankfurt verpachteten Kleingartenflächen obliegt dem Grünflächenamt. Das Grünflä-
chenamt ist jederzeit berechtigt, im  Benehmen  mit dem  Vorstand  eine  Anlagenbegehung  durchzuführen, um  die  ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung und Pflege der  Anlage  sowie  die Einhaltung der Gartenordnung zu überprüfen. Das  glei-
che gilt für den Vorstand und seine Obleute. 
Die Gärten sind gut sichtbar zu nummerieren. 
 
12.  Gemeinschaftsarbeit  
 
Jeder Garteninhaber hat die  Pflicht, sich  an  der  Errichtung, Erweiterung, Reparatur, Pflege  und Unterhaltung aller Ge-
meinschaftseinrichtungen zu beteiligen ( Ausnahmeregelungen nur durch den Vorstand bzw. Beschlüsse der Jahreshaupt-
versammlung). Anfallende Arbeitsstunden werden rechtzeitig durch Aushang  bekannt gegeben. Für nicht geleistete Ge-
meinschaftsarbeit wird ein  Stundensatz in Anrechnung gebracht. Dessen Höhe und die abzuleistende Stundenzahl  wird  
auf  der  jährlichen Mitgliederversammlung neu beschlossen.  
 
13. Schlussbestimmungen 
 
Der Vorstand ist für die Einhaltung der Gartenordnung verantwortlich. Jeder Garteninhaber muss sich darüber im Klaren 
sein, dass die Bestimmungen dieser Gartenordnung auf die Interessen der Gesamtheit aller Vereinsmitglieder zugeschnitten 
und für den Einzelnen ohne Abstriche bindend sind. Beschlüsse des Vereins, die diese Ordnung ändern oder ergänzen, 
haben die gleiche Verbindlichkeit. Grobe Verstöße gegen diese Gartenordnung berechtigen den Vorstand unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen zur Kündigung des Pachtvertrages. Diese Gartenordnung tritt mit dem Tag ihrer Genehmi-
gung durch die Mitgliederversammlung des Kleingärtnerverein Eckenheim e. V. in Kraft. 
 
 Frankfurt am Main, den 10. März 2009 
 
 
 
Die Satzung wurde am 02.06.2008 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Abtei-
lung 73 eingetragen. 


